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TOP 10 

 

Wahl eines Mitglieds in das Kirchliche Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 

 

Zu wählen ist ein Mitglied, das Pfarrer*in ist.  
Die Kirchensynode wählt auf 7 Jahre (§ 7 Absatz 4 KVVG) 
Die Wahlzeit beginnt mit dem 1. Dezember 2022 

Es haben ihre Kandidatur erklärt: 

 

Pfarrer und Dekan Roland Jaeckle, Dekanat an der Dill 

Pfarrer Wolfgang Plodek, Dauborn 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


